
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 11 und 13 des 

Kommunalabgabegesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Waibstadt 

am 15. Dezember 2020 folgende Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren im 

Bestattungswesen (Bestattungsgebührenordnung) beschlossen: 

 

§ 1 

Änderung von § 4 - Verwaltungsgebühren 

Der § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„Die Gebühren betragen 

1. für die Zustimmung zur Aufstellung oder Veränderung eines Grabmals 12,00 € 

2. für die Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern 

2.1 für einen Einzelfall 8,00 € 

2.2 für eine Zulassung auf die Dauer von einem Jahr 25,00 € 

3. für die Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 25,00 €“ 

 

§ 2 

Änderung von § 5 - Benutzungsgebühren 

Der § 5 erhält folgende Fassung: 

„Es werden erhoben 

Nutzung der Leichenzellen und Friedhofshallen 

1. Nutzung einer Leichenzelle 340,00 € 

2. Nutzung der Friedhofshalle 460,00 € 

 

Bestattungsgebühren 

1. Aushub eines Einzelgrabes 740,00 € 

2. Aushub eines Tiefgrabes 800,00 € 

3. Urnenbestattung 130,00 € 

4. Zuschlag für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 50 % 

5. Stellung der Leichenträger durch die Stadt pro Mann 80,00 € 

6. Umbettung eines Einzelgrabes 570,00 € 

7. Umbettung eines Tiefgrabes 620,00 € 

 

Grabbnutzungsgebühren 

1. Reihengräber 

1.1   Reihengrab (bis zu einem Alter von 10 Jahren) 260,00 € 

1.2   Reihengrab (ab einem Alter von 10 Jahren) 1.440,00 € 

 

2. Wahlgräber 

2.1   Wahlgrab als Einzelgrab 1.580,00 € 

2.2   Wahlgrab als Einzeltiefgrab 1.840,00 € 

2.3   Wahlgrab als Doppelgrab 2.110,00 € 

2.4   Wahlgrab als Doppeltiefgrab 2.640,00 € 

2.5   Wahlgrab als Dreifachgrab 2.710,00 € 

2.6   Wahlgrab als Dreifachtiefgrab 3.510,00 € 

2.7   gärtnerisch gepflegtes Grab als Einzelgrab 1.580,00 € 

2.8   gärtnerisch gepflegtes Grab als Einzeltiefgrab 1.840,00 € 



2.9   gärtnerisch gepflegtes Urnengrab 1.790,00 € 

2.10 Urnengrab „Unterm Baum“ 1.150,00 € 

2.11 Wiesengrab als Einzelgrab 2.080,00 € 

2.12 Wiesengrab als Einzeltiefgrab 2.350,00 € 

2.13 Wiesengrab als Urnengrab 1.350,00 € 

2.14 Urnenwahlgrab 1.790,00 € 

2.15 Hinzubestattung einer Urne im Erdwahlgrab 210,00 € 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 

 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-

Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 

Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 

dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 

begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzung, der Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Ausgefertigt 

Waibstadt, den 15. Dezember 2020 

 

gez. 

Locher 

Bürgermeister 

 


